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Die Landschaftspläne 
des 

Kreises Wesel 

Das         ichtigste 
in Kürze 
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Vorlage des Vorentwurfes

Frühzeitige Bürgerbeteiligung, 
Einsichtnahme
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Öffentliche Info-Börsen

Vorlage des Ersten Konzeptes

Arbeitsgruppensitzungen,
Gesprächsrunden,

Einsichtnahme
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Vorlage der beschlussfähigen Planfassung

• Anzeige bei der Bezirksregierung
• Bekanntmachung und Inkrafttreten

Vorlage des Entwurfes

Bürgerbeteiligung, 
öffentliche Auslegung
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Aufstellungsbeschluss des Kreistages

Arbeitsgruppensitzungen, 
Workshops

Vorgezogene TÖB-Beteiligung

Offenlagebeschluss des Kreistages

TÖB-Beteiligung

Arbeitsgruppensitzungen, 
Workshops

Öffentliche Info-Börsen

Abwägung und Satzungsbeschluss des 
Kreistages

Beratung der Ergebnisse 
aus der informellen 

Beteiligung und 
Fortentwicklung des 

Planes

Beratung der Ergebnisse 
aus der frühzeitigen 

Beteiligung und 
Fortentwicklung des 

Planes

Beratung der Ergebnisse 
aus der Offenlage  und 

Fortentwicklung des 
Planes
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Die Landschaftspläne Kamp-Lintfort und Moers/Neukirchen-
Vluyn wurden noch nach den herkömmlichen Verfahrens- 
und Beteiligungsstandards aufgestellt. 



 
Geltungsbereich und 

Bestandteile 
Der Geltungsbereich  des Landschaftsplanes 
erstreckt sich auf die Bereiche außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

Der Landschaftsplan besteht aus zwei Teilen: 

1. einem Textband mit drei Karten  (rechtlich 
verbindliche Inhalte) sowie 

2. einem Erläuterungsband mit einem Um-
weltbericht* sowie einem Erläuterungsteil 
mit 3 Themenkarten (fachliche Hinweise, Er-
klärungen). 

Jeder Teil ist in mehrere Kapitel untergliedert: 

1. Entwicklungsziele (Kapitel 1) 

2. Besonders geschützte Teile von Natur und 
Landschaft (Kapitel 2) 

3. Kennzeichnung der Bestandteile des Bio-
topverbundes* (Kapitel 3) 

4. Forstliche Festsetzungen (Kapitel 4) 

5. Maßnahmen (Kapitel 5) 

Die drei Karten  im Anhang des Textbandes sind 
den wichtigen Kapiteln 1, 2 und 5 zugeordnet. 

Zur besseren Lesbarkeit befinden sich im Text-
band am Anfang dieser drei Kapitel Übersichts-
tabellen und -karten . 

* In den Landschaftsplänen Hamminkeln, Hünxe / Scherm-
beck und Sonsbeck/Xanten noch nicht enthalten. 

 

Inhalt und 
Aufbau 

Die 
wichtigen Kapitel 

Entwicklungsziele - Das Beachtliche 

Sie sind für das Plangebiet der fachliche 
Rahmen, der bei behördlichen Planungen 
und Entscheidungen, wie z. B. Straßenbau-
vorhaben, zu beachten ist. Sie haben keine 
Rechtswirkung . 

Besonders geschützte Teile von Natur 
und Landschaft - Das Bewahrende 

Sie sind das bewahrende Element des Land-
schaftsplanes und schützen Natur und Land-
schaft vor nachteiligen Veränderungen. Hier 
werden die Natur- und Landschaftsschutzge-
biete sowie die Schutzobjekte, wie zum Bei-
spiel alte Bäume (Naturdenkmale) oder land-
schaftstypische Gehölzbestände (Kopfbäu-
me, Hecken, Streuobstwiesen), mit ihren Be-
sonderheiten (Schutzzwecken) genannt. Die 
für ihren Schutz erforderlichen Verhaltensre-
geln (Ver- und Gebote) sind nicht freiwillig 
und müssen von jedem eingehalten werden. 
Die ordnungsgemäß und rechtmäßig aus-
geübten Nutzungen in bisheriger Art und 
bisherigem Umfang sind von diesen Ver-
haltensregeln jedoch nicht betroffen (Be-
standsschutz).  

Maßnahmen - Das Gestaltende 

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft sind ein weiteres Ziel 
des Landschaftsplanes. Dieses gestalteri-
sche Element ist ein Angebot an die Eigen-
tümer bzw. Bewirtschafter, das auf der 
Grundlage freiwilliger vertraglicher Verein-
barungen konkretisiert wird. Flächenscharfe 
Aussagen werden in der Regel nicht getrof-
fen. 

 

Text  Karten  

Entwicklungsziele  
Beschreibung von Ent-

wicklungszielen für 
gleichartige Land-

schaftsräume inkl. Bio-
topverbund 

Besonders g eschützte 
Teile von Natur und 

Landschaft 
Naturschutzgebiete, Land-

schaftsschutzgebiete, 
Naturdenkmale und ge-
schützte Landschaftsbe-

standteile 

Maßnahmen  
Benennung und Quanti-

fizierung von ortsun-
gebundenen Maßnahmen 

in Maßnahmenräumen 
sowie im Einzelfall von 
ortsgebundenen Maß-

nahmen 

Festsetzungskarte 2  

Festsetzungskarte 1 

Entwicklungskarte  


